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Feststellung des 1. Nachtrag - Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes 
Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald 

 
 
 
 

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der 
Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den 1. 
Nachtrag des Wirtschaftsplan 2023 wie folgt fest: 
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen      
      EUR 

 

Erfolg 2023 Veränd. d. 
Nachtrag 

Gesamt 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 834.600 0 834.600 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von -991.334 0 -991.334 

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -156.734 0 -156.734 

2. im Finanzplan mit den folgenden Beträgen 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit von 

831.600 0 831.600 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Geschäftstätigkeit von 

-676.130 0 -676.130 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

155.470 0 155.470 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 

0 0 0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 

-694.000 -742.000 -1.436.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 
von 

-694.000 -742.000 -1.436.0000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-538.530 -742.000 -1.280.530 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 

744.530 742.000 1.486.530 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 

-365.000 0 -365.000 

 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 
2.9) von 

379.530 742.000 1.121.530 

2.11 Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-159.000 0 -159.000 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von     
                             1.226.530 EUR  

(ursp. 484.530  EUR) 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf                      0  EUR. 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf  
          192.000 EUR. 

 

 

Furtwangen, den 26. September 2023 
 
 
 
 
Josef Herdner 
Bürgermeister 

 

 

 



 
Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2023 

des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen 
 
 

I. Erfolgsplan 2023 
 
Im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen 
 
II. Liquiditätsplan 2023 
 
Das Auszahlungsvolumen des Liquiditätsplan erhöht sich um 742.000 € auf insgesamt 2.477.130 €. 
 
Es sind zusätzliche Kredite in Höhe von 742.000 € aufzunehmen, um die zusätzlichen Investitionen zu 
finanzieren. Somit beträgt die gesamte Kreditaufnahme 1.226.530 €. 
Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 
2023 durchgeführt werden können.  
 
Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Tagesabschluss des letzten 
Tages vom vorangegangen Jahr.  
 
 













































Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität           Anlage 5 

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
Entspricht 

Konto/Kontenart 

Finanzhaushalt Finanzplanung 
Vorjahr 2022 

€ 
Haushaltsjahr 

2023 € 
Haushaltsjahr 

+ 1 
Haushaltsjahr 

+ 2 
Haushaltsjahr 

+ 3 
1 2 3 4 5 

1  Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 171 u. 173 0     

2 a + 
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 
Jahresbeginn 

1492 0  
   

2 b + 
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, 
Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap. 

141, 142, 143 u. 1491 
0     

2 c + 
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Teilweise 1691 0 
    

3 a - Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn 239 0     

3 b - 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen  

Teilweise 2799 -145.460  
   

4 = Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn  -145.460 -345.121    

5 - 
Auszahlungen aufgrund von übertragenen 
Ermächtigungen der Vorvorjahre 

 0 
    

6 + 

Einzahlungen aus nicht in Anspruch 
genommene Kreditermächtigungen und 
Investitionsförde-rungsmaßnahmen aus 
Vorvorjahr 

 0 

 
560.000 

   

7 + 

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für 
Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. 
Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, 
§ 3 Nr. 18, 19 GemHVO)  

 0 

 
 

 

   

8 +/- 
Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)  

 -199.661 -159.000 -46.420 0 0 

9 = 
Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum 
Jahresende 

 -345.121 55.879 9.459 9.459 9.459 

10 - 
Davon:  für zweckgebundene Rücklagen  
             Gebunden 

Teilweise 204      

11 - 
             Für sonstige bestimmte Zwecke  
             Gebunden 

         

12 = 
Voraussichtl. Liquide Eigenmittel zum 
Jahresende ohne gebundene Mittel 

 -345.121 55.879 9.459 
9.459 9.459 

13  
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität 
(§ 22 Abs. 2 GemHVO) 

 6.876 19.700 18.050 15.208 13.360 

 



voraussichtlicher Stand zu Beginn 

des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum Ende 

des Haushaltsjahres

c) EB Wasserversorgung

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten  aus 

Krediten für Investitionen 3.717 4.041

2.3 Kassenkredite 0 0

2.4 Verbindlichkeiten aus 

kreditähnlichen Rechtsgeschäften

2. Voraussichtliche 

Gesamtschulden EB 

Wasserversorgung 3.717 4.041

Art der Schulden

TEUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)     Anlage 15


